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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

05.06.1984 

Geschäftszahl 

83/04/0330 

Rechtssatz 

Auch die Unternehmungen des drahtlosen Nachrichtenverkehrs sind an denselben Gesichtspunkten des 
hier maßgeblichen Unternehmensbegriffes zu messen, wie jedes andere Unternehmen. 
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